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Zweckmäßig ist es, auch wenn ein Akkordpreis ver-

einbart wurde, den Arbeitern die Materialien durch
Transportleute an die Arbeitsstelle bringen zu lassen.
Die Arbeit wird dadurch nicht unterbrochen, ferner ist
der Transportarbeiter billiger als der gelernte Arbeiter,
namentlich wenn mit den Materialbesorgungen des letz-
teren noch der Stillstand einer Maschine verbunden ist.
Der Akkordpreis aber kann bei derartigen Maßnahmen
von vornherein billiger angesetzt werden.

Die Scheine Vordruck VII gelangen von dem die
Materialien ausgebenden Angestellten nach Eintragung
des Gewichts und derHerkunft des betreffenden Gegen-
standes täglich an den Kalkulator, der die Preise be-
stimmt und die Übertragung in die Abrechnungsbogen
Vordruck VIII und von ‚da schließlich in Vordruck IX
vornimmt.

5. Die’ Abrechnung.

Die Gesamtabrechnung einer Kessellieferung erfolgt
auf Vordruck IX, in den, wie vorerwähnt, auch die ver-
fahrenen Löhne aus Vordruck VI übertragen wurden,
während zur Sammlung aller für eine Auftragsnummer
verausgabten Magazinteile, sowie Rechnungsbeträge,
Frachtkosten usw. zunächst Vordruck VIII dient, dessen
Inhalt aber schließlich ebenfalls in Vordruck IX auf-
genommen wird.

Um die Abrechnung angemäß eher zu kön-
nen, ist es erforderlich, daß alle Verbands- und Ab-
Einnotisen. ferner Sie Rechnungen, Frachtbriefe,

Quittungen usw., nachdem sie von dem hierzu befug-
ten Beamten für richtig erklärt und mit der richtigen
Auftragsnummer versehen wurden, an den Kalkulator
gelangen, der sie nach sogleich zu erfolgender Ein-
tragung in Vordruck VIII an das. kaufmännische
Bureau zur weiteren Erledigung gibt.

Die rechtzeitige Ausfüllung von Vordruck VIII
seitens des Kalkulators an Hand von Bestellzettel IV
und die pünktliche Nachtragung von Zettel VII ist von
Bedeutung, da hierdurch beispielsweise auch verhindert
wird, daß unbemerkt ein Gegenstand doppelt dem Maga-
zin entnommen werden kann. Sofort nachdem Herstel-
lung und Versand aufhören, d.h. wenn die Auftragszettel
Vordruck IV mit den eingetragenen Fertiggewichten von
der Werkstatt an den Kalkulator gelangen, kann dann
mit der Abrechnung begonnen und diese an Hand der
bisher beschriebenen Unterlagen bis auf das Einfügen
der Generalunkosten beendet werden.

6. Die Generalunkosten.

Behufs richtiger Berechnung der Generalunkosten
(Unkostenzuschläge) ist es erforderlich, daß dem Kalku-

lator die Lohnzettel, nach Werkstätten und Montagen

geordnet, übergeben werden. Löhne .und sonstige Aus-
gaben (Materialien usw.), die für Fehlstücke erforderlich
wurden, sind — wie bereits früher erwähnt — auf den
betreffenden Vordrucken besonders zu kennzeichnen, da
‚sie bei der Aufstellung von Voranschlägen, also auch bei
der Generalunkostenberechnung ausgeschieden, bei der
Ermittlung der Selbstkosten eines bestimmten Auftrages
dagegen verrechnet werden müssen.

Die Generalunkosten werden stets als Selbstkosten
in den Voranschlag aufgenommen, ihre Ermittlung kann
mit Hilfe von Vordruck X erfolgen. Dabei ist grund-
sätzlich zu beachten, daß alle diejenigen Aufwendungen
(Vordruck IX), welche für bestimmte Aufträge veraus-
gabt wurden und nicht allzu schwer ermittelt ‚werden
können, auf die betr. Auftragsnummer direkt zu ver-

rechnen sind. Es gilt dieses besonders auch von den
Konstruktionskosten, die in Kesselschmieden zwar
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